
KUCHENREUTHER

ARCHITEKTEN STADTPLANER

Markt 12-14

95615 Marktredwitz

Telefon 09231-8799-97

Telefax 09231-8799-98

Entwurf 14.11.2024

Übersicht M 1 : 5000

Maßstab 1 : 1 000

FLZ Logistikzentrum Gmbh & Co. KG

Ludwig-Hüttner-Straße 5-7

95679 Waldershof

Vorhabensbezogener Bebauungsplan
mit integrierter Grünordnung

"FLZ Hochregallager Marktredwitzer Straße"

Solarfeld

2841/5

2666/38

2623

2841/5

2666

2841/5

2666/50

2666/38

2666/38

2666/40

2623

2841/5

2841/6

2666

D
N

 3
0
0

F
uß

- u
. R

ad
w

eg

 17 

 22 

330/118

330/117

330/18

330/13

330/123

330/116

330/68

330/66

330/120

330/121

330/119

2920/1

2841/5

2666

2841/23

2666/13

2666/12

2755/1
2666/14

2169 2666/45

2758

2666/38

2666/40

2666/42

2666/39

2666/43

2756

2758/1

2666

2628/2

2627/6

2617/2

2595

2592

2588

2596

2623

2624/1

2588/1

2625/1

2623/3

2619

2621/3

2623/4

2622

2621

2620

2619/2

2606/2

2623/2

2593

2620/2

2611

2595/2

2626/1

3348

3361

3363

3358

3362

3359

3364

3364/25

3346

3347

3349

3348/1

3353

3360

2885/1

2841/4

2841/5

2885/5

2666/15

2666/16

2666/18

2666/22

2666/17

3364/32

3364/27

3364/28

3364/26

3364/31

3364/58

3364/38

3364/42

3364/45

3364/36

3364/33

3364/55

3364/54
3364/703364/79

3366

3364/73

3364/72

3364/49

3364/46

3364/48

3364/693364/8

3364/16

3364/15 3364/19

3364/13

3364/3

3364/12

3364/14

2841/6

2841/7

3364/40

3364/41

3364/39

3364/44

3364/43

3364

2910

2920/5

2914

2909/1

2884/3

2884/4

2885

2884/1

2884

2884/2

2907

2908

3337

3341

3334

3342

3343

3345

3339

3344

3340

3338

3099

3101/2

3098

3101

3097/1

3100

3096/1

3096

3097

3364/37

3364/80

330/114

330/113

330/109

330/112
330/110

330/111

2666/38

2666/40

20.05

7.00 Ba
hn

lin
ie 

N
ür
nb

er
g-
Sc

hir
nd

ing

W
erkhalle

F
uß

- u
. R

ad
w

eg

W
eg

zu
r V

orf
lut 

Kös
se

ine

W
eg

Ba
hn

lin
ie 

N
eu

so
rg
 - M

ar
ktr

ed
w
itz

S
tr.km

 1,0

F
uß

- u
. R

ad
w

eg

S
t 2

17
7 

na
ch

 M
ar

kt
re

dw
itz

St 2121 nach Wiesau

von W
aldershof

G
eh

- u
. R

ad
w
eg

 16 

 18 

 19 

 20 

S
t 2

17
7 

na
ch

 M
ar

kt
re

dw
itz

2666/50

D
N

 500

DN 500

D
N
 700

83,50 47,07

max. +577,50m ü. NHN 

+553,70m

Produktionshalle
EG FFB 
±0,00 = 543,20m (OK FFB) -1,20 = +542,00m

max. +563,70m

max. +575,00m

vorh. Kanal(Regenwasser)

A - A

Bestehende Produktionshallen

Transportbrücke

Kletterwand
Hochregallager

Verladehof

28
,8

5
5

5,
50

23
,3

5
5

Pr
od

uk
tio

ns
ha

lle

EG
 F

FB
±0

,0
0 

= 
+5

43
,2

0

Nachrichtliche Übernahme:
Geplante Ortsumgehung Waldershof,
Planfeststellung vom 31.03.2014
vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach
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Teil D - Textliche Hinweise  
 

Denkmalpflege 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass archäologische Funde (z. B. Keramikscherben, Steinartefakte oder  
Knochen bzw. archäologische Funde (z. B. Mauern, Erdfärbungen oder Gräber) die bei Erdarbeiten zutage 
kommen, der gesetzlichen Meldepflicht gemäß Art. 8 DSchG unterliegen und deshalb unverzüglich entweder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Tirschenreuth oder der dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege, Außenstelle Regensburg, bekannt gemacht werden müssen. 
 

Altlasten 
 
Die im Plangebiet befindlichen Grundstück sind nicht im Altlastenkataster erfasst. Es besteht auch kein  
Verdacht auf etwaige Altlasten. Sollten bei Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens  
festgestellt werden, die auf schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das 
Landratsamt Tirschenreuth zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).  Der Aushub ist 
z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbre-
chen, bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. Es wird empfohlen die kompletten Aushubmaßnah-
men gutachterlich zu begleiten. Entsprechende Hinweise werden im B-Plan aufgenommen. 
 

Bayernwerk 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung  
freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume 
und tiefwurzelende Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) nur in einem Mindestab-
stand von 2,5 m rechts und links neben der Leitung gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, 
so sind im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
 
Zu Beachten sind die Hinweise im "Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen 
und Entsorgungsleitungen", herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen 
bzw. die DVGW-Richtlinie GW 125. Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m 
rechts und links zur Trassenachse. 
 

Wasserwirtschaftsamt 
 
Auf die neue Broschüre des Bayerischen Landesamtes für Umwelt: 
„Regenwasserversickerung – Gestaltung von Wegen und Plätzen wird hingewiesen. 
Für ein erforderliches Wasserrechtsverfahren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahrens ist rechtzeitig 
Kontakt mit dem Wasserwirtsschaftsamt Weiden aufzunehmen. 
 
Deutsche Bahn AG 
 
Unmittelbar neben der Bahneigentumsgrenze verläuft eine sicherheitsrelevante Fernmeldekabeltrasse. 
Rechtzeitig vor Baubeginn ist eine örtliche Kabeleinweisung bei der DB Kommunikations – Technik GmbH  
zu beantragen. Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in  
seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger 
Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. 
 
Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterungen, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussun-
gen und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädi-
gungslos hinzunehmen. Ebenso wie Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweili-
gen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. 
 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde 
oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen 
bzw. vorzunehmen. Neupflanzungen in Bahnnähe ist in jedem Fall das DB-Handbuch 882 zu beachten. 
Ein Betreten und Befahren von Bahngelände sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der 
Bahnanlage ist durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 
 
Können bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, so ist mit der  
DB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschließen, die mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung 
zu beantragen ist. Der Antrag zur Kranaufstellung ist, mit Beigabe der Stellungnahme der DB AG zum Bauge-
such, bei der DB Netz AG, Immobilienmanagement, I.NF-S(R) Wi, Sandstraße 38-40, 90443 Nürnberg (Telefon 
0911 219-3516) einzureichen. 
 
Beleuchtung und Werbeflächen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit 
Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit ausgeschlossen ist. 
Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch den Bau, Bestand und Betrieb von Photovoltaikanlagen keiner-
lei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der 
Triebfahrzeugführer durch Blendung, Reflektionen) entstehen können. 
 

Deutsche Telekom 
 
Im bzw. am Rande des Geltungsbereiches befinden sich Telekommunikationslinien. Auf die vorhandenen, 
dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist grundsätzlich 
Rücksicht zu nehmen.  
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.  
Die Versorgung des Planbereiches ist über das bestehende Leitungsnetz sichergestellt.  
Zum Zweck der Koordinierung bitten wir um rechtzeitige Mitteilung von Maßnahmen, welche im Geltungs-
bereich stattfinden werden. 
 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 
 
Bauverbotszone: 
Die Bauverbotszone mit einem Abstand von > 20 m zum Fahrbahnrand der geplanten Ortsumgehung ist  
einzuhalten. Zudem sind die planfestgestellten Flächen für die vorübergehende Inanspruchnahme entlang 
der geplanten Ortsumgehung zu berücksichtigen und nicht in irgendeiner Art zu bebauen. Diese Flächen 
sind für den Bau der Ortsumgehung und zur Erreichbarkeit unbedingt freizuhalten bzw. sicherzustellen. 
 
Gemäß Abstimmungsgespräch mit dem staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach, kann eine Ausnahme für  
Eine geringfügige Unterschreitung des Anbauverbots beim geplanten Hochregallager erteilt werden.  
Das unterirdische Speicherbecken ist jedoch außerhalb der Anbauverbotszone zu errichten. 
 
Entwässerung des Niederschlagswassers und Ableitung: 
Die Entwässerung des Niederschlagswassers und Ableitung über das bereits bestehende Regenrückhaltebe-
cken ist zu berechnen und nachzuweisen. Insbesondere ist die Ableitung vom Regenrückhaltebecken zum 
Vorfluter mit Querung der planfestgestellten Orts-Umgehungsstraße nachzuweisen und mit der Planung des 
Staatlichen Bauamtes abzustimmen.  
 
Gestaltung Flachdach 
 
Mit der Entscheidung auf dem Flachdach Photovoltaikmodule zur Nutzung der anfallenden solaren Strah-
lungsenergie auszustatten wird eine Ausbildung als Gründach ausgeschlossen. 
 
Grundwasser 
 
Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich dem  
jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichten-
wasser sichern muss. Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser  
eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen  
oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungs-
behörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt auf-zunehmen. 
 
Schattenanalyse 
 
Als Anlage liegt dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Besonnungsstudie nach DIN EN 17037 zum 
Bauvorhaben „Errichtung eines Hochregallager“ am Standort Waldershof erstellt durch das Ingenieur- und 
Gutachterbüro Dip.-Phys. Thomas Lung aus Berlin vor. 
 
Immissionsschutz 
 
Die Anforderungen gelten als erfüllt, wenn der Beurteilungspegel Lr, der vom Vorhaben der jeweiligen Teil-
fläche ausgehenden Geräusche das entsprechende anteilige Immissionskontingent LIK unter Berücksichti-
gung möglicher Zusatzkontingente an allen maßgeblichen Immissionsorten nicht überschreitet. Der Beurtei-
lungspegel Lr, ist nach Vorschriften der TA – Lärm durch eine im Zuge des jeweiligen Bauantrages zu stellen-
de Immissionsprognose zu ermitteln. 
 

Teil E - Verfahrensvermerke 
 
 
a) Der Stadtrat der Stadt Waldershof hat in der Sitzung vom 16.05.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 22.05.2024 ortsüblich bekanntgemacht. 

 
b) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „FLZ Hochregallager Marktredwitzer 
Straße“ in der Fassung vom 25.07.2024 fand in der Zeit vom 01.08.2024 bis 13.09.2024 statt.  

 
c) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung „FLZ Hochregallager Marktredwitzer Straße“ in der Fassung vom 25.07.2024 fand in der 
Zeit vom 01.08.2024 bis 13.09.2024 statt. 

 
d) Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes integrierter Grünordnung „FLZ Hochregallager Marktredwitzer Straße“  in der Fassung  
vom 14.11.2024 fand vom ……………… bis ……………… statt. 
 

e) Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung „FLZ Hochregallager 
Marktredwitzer Straße“  in der Fassung vom 14.11.2024 fand in der Zeit vom ………………  
bis ……………… statt. 

 
f) Der Stadtrat der Stadt Waldershof hat in seiner Sitzung vom mit Beschluss des Stadtrates vom ……………… 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „FLZ Hochregallager Marktredwitzer 
Straße“ unter Berücksichtigung der Vorhaben- und Erschließungspläne in der Fassung vom ………… gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ……………… als Satzung beschlossen. 

 
Stadt Waldershof, den ……………………… 

        (Siegel) 
 

....................................................... 
(1. Bürgermeisterin) 
 

g) Ausgefertigt 
 
Stadt Waldershof, den ……………………… 
  
        (Siegel) 
.................................................................... 
(1. Bürgermeisterin) 
 

 
h) Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "FLZ 

Hochregallager Marktredwitzer Straße 61" wurde am ................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB durch 
Niederlegung in der Verwaltung der Stadt Waldershof und Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an 
den Gemeindetafeln ortsüblich bekannt gemacht. 

 
Stadt Waldershof, den ……………………… 

 
(Siegel) 

.................................................................... 
(1. Bürgermeisterin) 

 
 

 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften) 

1. Photovoltaikanlagen 
 

Die nutzbare Dachfläche des Hochregallagers (Teilfläche 1) ist zu mindestens 50 % mit  
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der anfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten. 

 

2. Fassadengestaltung 
 

Grundlage ist die Fassadengestaltung im Vorhaben- und Erschließungsplan. 
Die Fassaden des geplanten Hochregallagers, der Transportbrücke und der Kletterwand sind mit  
Fassadenelementen mit unterschiedlichen Grautönen auszubilden. Dabei ist die umgebende Berg-
Silhouette in der Hauptfassaden nachzubilden. 
 

Folgende Grundtöne werden festgesetzt: 
 

RAL 7035 Lichtgrau  im oberen Bereich 

RAL 7037 Staubgrau im mittleren Bereich 

RAL 7016 Anthrazitgrau  im unteren Bereich  
 

3. Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind nur an den Fassadenflächen des Hochregallagers zulässig. 
Schriftform (Logo) und Lage sind wie im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt auszuführen.  
Zulässig sind Werbeanlagen mit LED-Einzelbuchstaben nach vorne leuchtend. Die Größe wird mit 
max. 15,0 m x 3,71 m festgesetzt. Rückwand, Zargen und Haltewinkel in Aluminium lackiert, Spiegel  
aus Acrylglas. Die Werbeanlage an der Nord-Ost-Seite, Richtung Wohnbebauung, darf nachts in der Zeit 
zwischen 22.00 Uhr bis 6.00 morgens nicht beleuchtet werden. Werbeanlagen jeglicher Art auf dem 
Flachdach oder Lauflicht- oder Blinklichtschaltungen sind unzulässig. 

 

4. Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung 
 

Eingriffe in die Insektenfauna und generell die Tierwelt durch künstliche Beleuchtung wie 
Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind zu vermeiden.  
Grundsätzlich sind keine Leuchten über das notwendige Maß hinaus zu verwenden.  
Außenbeleuchtungen baulicher Anlage und Grundstücke sind mitsamt ihrer Leuchtmittel technisch und 
konstruktiv so anzubringen und zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen 
durch Lichtimmissionen geschützt sind (Art. 11 a BayNatSchG i.V.m. § 41a BNatSchG). Für notwendige 
Beleuchtungen sind warmweiße LED mit 1800-3000 Kelvin, geringem Blaulichtanteil, Zielrichtung 
(vollständige Abschirmung des Lichts Richtung Himmel, Upward Light Ratio ULR 0%) und vollständig 
abgeschlossenem Lampengehäuse wegen Wärmeentwicklung und Schutz der Insektenfauna zu 
verwenden. Nachtbeleuchtung ist auf das unbedingt notwendige Minimum (Voll- oder Teilabschaltung) 
zu reduzieren. Siehe hierzu auch Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung - 
Handlungsempfehlungen für Kommunen (StMUV, 2020). 
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Technik und Nebenräume

Transportbrücke
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9. Grünordnung  
 
9.1 Minderungsmaßnahmen 
 

9.1.1 Baumpflanzungen in den Randbereichen und Parkplatznebenflächen 

Pflanzung von Bäumen 1. Wuchsordnung der potentiellen natürlichen Vegetation im Randbereich 

entlang des Straßenverlaufes. Pflanzabstand 8 m. 

Solitärbäume 5xv mDb, Kronenbreite 200-300 cm, Gesamthöhe 500-700 cm 

 

Acer platanoides  Spitzahorn 

 

9.1.2 Pflanzung von Sträuchern entlang des Parkplatzes zur Marktredwitzer Straße 

Sträucher Pflanzgröße Strauch 2xv. H 100-150 cm 

 

Corylus avellana   Haselnuss 

Crataegus laevigata  Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 

Prunus spinosa   Schlehe 

Rosa canina   Hundsrose 

Viburnum opulus  Wasser-Schneeball 

 

Abschnittsweise sind in die Hecke einzelne Bäume gemäß 9.1.1 einzustreuen  

(Baumart Spitzahorn - Acer platanoides). 

 

9.1.3 Begrünung durch Ansaat von Landschaftsrasen 

Die restliche nicht überbaubare Grundstücksfläche ist mit einem Landschaftsrasen mit Kräutern zu  

begrünen und dauerhaft zu unterhalten. 

 

9.1.4 Ausführungstermine / Anwuchspflege 

Die Pflanzarbeiten sind in der an die Nutzungsaufnahme des Hochregallagers darauf folgenden 

Pflanzperiode durchzuführen. 

Es ist eine Anwuchspflege (Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) sicherzustellen. Ausfälle sind  

spätestens in der nachfolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. 

 

9.1.5 Verbot von Stein- und Schottergärten  

Die in der Planzeichnung festgesetzten Grünflächen und die sonstigen Grünflächen auf den privaten 

Parzellen sind zu bepflanzen oder als Wiesen-/ Rasenflächen anzulegen. Stein- und Schottergärten, 

auch mit untergeordneter Bepflanzung, sind generell unzulässig. Es ist bei den Grünflächen ein natürli-

cher Bodenaufbau vorzusehen. Folien o.ä. sind nicht zulässig. 

 

9.1.6 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe in  das Landschaftsbild  

Ausgleichsflächen-Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB 

An anderer Stelle als am Ort des Eingriffs in Natur und Landschaft (Flur-Nr. 1832  der Gemarkung Lengen-

feld b. Groschlattengrün und Flur-Nr. 615 der Gemarkung Waldershof) sind gemäß § 9 Abs. 1a BauGB 

Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Die Ausgleichs-/  

Ersatzmaßnahmen werden allen Eingriffen im Geltungsbereich (Eingriffe in das Landschaftsbild) durch 

die Erschließung und die Bebauung der privaten Bauparzellen verbindlich zugeordnet (§9 Abs. 1a Satz 2 

BauGB). 

Die Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen werden ausschließlich den privaten Bauparzellen zugeordnet.  

Es wird darauf hingewiesen, dass der bisherige Bebauungsplan „Westlich der Marktredwitzer Straße“ 
hinsichtlich der flächenhaften Eingriffe (Versiegelungen usw.) weiterhin Gültigkeit behält. 

 

Als Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen auf Flur-Nr. 1832 der Gemarkung Lengenfeld b. Groschlattengrün  

und 615 der Gemarkung Waldershof sind folgende Maßnahmen durchzuführen (Gesamtfläche 4.500 m²): 
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Standorte, W12, 9 WP; Arten: Vogelbeere, Wildapfel,
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Krautsaums als Altgrasfluren, Mahd im
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Mahd pro Jahr (1. Mahd ab. 15.07.), Abtransport des Mähguts von der
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7. Aufschüttungen und Abgrabungen  
 
Im gesamten Geltungsbereich sind Abgrabungen und Aufschüttungen zulässig. Die Aufschüttungen bzw. 

Abgrabungen an den Grundstücksgrenzen sind auf das natürliche, vorhandene Gelände auslaufend zu 

gestalten um keine Geländesprünge an den Grenzen zu erhalten.  

 

Die Tiefe der Abgrabungen darf 1,50 m nicht überschreiten.   

 

Die Höhe der Aufschüttungen darf 1,80 m nicht überschreiten.  
 
 

8. Immissionsschutz 
 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in nachfolgender Tabelle 
angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 - 22.00 Uhr) noch nachts  
(22.00 - 6.00 Uhr) überschreiten. 

 

Teilfläche Emissionskontingent LEK in dB 

 Tag 
(6.00 Uhr - 22.00 Uhr) 

Nacht 
(22.00 Uhr - 6.00 Uhr) 

TF 1 61 48 

TF 2 60 48 

TF 3/4 60 45 

 
 
Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis D erhöhen sich die Emissionskontingente LEK  
um folgende Zusatzkontingente LEK, zus: 

 

Richtungssektor k 
(Nord ≙0°) 

Zusatzkontingent LEK, zus in dB 

Tag Nacht 

A (19° - 119°) 3 4 

B (119° - 258°) 8 8 

C (258° - 337°) 2 0 

D (337° - 19°) 0 1 

 
 
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, 
wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j, im Richtungsvektor k LEK,i  durch LEK,i  + LEK,zus,k 

zu ersetzen ist. 
 

Teil C - Textliche Festsetzungen  
 

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  
 

1. Art der baulichen Nutzung  
 

Zulässig ist die Errichtung eines Hochregallagers mit Transportbrücke, Outdoor-Kletterwand, ein 
unterirdischer Sprinkler-Wasserbehälter und private Verkehrsflächen nach Maßgabe des Vorhaben-  
und Erschließungsplans. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung  

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die max. zulässige Gebäudehöhe (GH) m NHN festgesetzt. 
 
Gebäudehöhen:  TF 1: Hochregallager GH max. 577,50 m NHN 

  TF 2: Transportbrücke GH max. 563,70 m NHN 

  TF 3: Kletterwand GH max. 575,00 m NHN  

  TF 4: Sprinkler-Wasserbehälter unterirdisch 

 

Maßgeblich für die Gebäudehöhe ist die Oberkante Attika oder die Oberkante des höchsten Punktes des 
jeweiligen Bauteils.  
 
Photovoltaikanlagen können in aufgeständerter Form mit einer max. Höhe von 1,0 m ab Oberkante 
Dachhaut errichtet werden. Ein Abstand zur Attika von min. 2,00 m ist einzuhalten. Die Photovoltaikan-
lagen müssen aus Gründen der Verschattung so in ihren Abmessungen und ihrer Lage dimensioniert 
bzw. positioniert werden, dass ein Höhenwinkel von 20 Grad ab OK Attika zur Oberkante der Aufbauten 
nicht überschritten wird. 
 
Weitere Dachaufbauten sind nicht zulässig. Blitzschutzanlagen sind von den Höhenfestsetzungen  
ausgenommen. 
 
Als Dachform wird das Flachdach festgesetzt. 

 
3. Bauweise  

 
Eine abweichende Bauweise wird festgesetzt, entsprechend § 22 Abs. 4 BauNVO. Es sind Gebäude über  
50 m Länge zulässig, soweit sie die zulässige Grundflächenzahl nicht überschreiten. 

 
4. Abstandsflächenrecht  

 
Es werden Abstandsflächen von 0,2 der Wandhöhe H, mindestens aber 3,0 m, festgesetzt. Die Abstands-
flächenregelungen des Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) kommen nicht zur Anwendung. 

 
5. Überbaubare Grundstücksfläche  

 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen – und damit die Abgrenzung zu den nicht  
überbaubaren Flächen – erfolgt entsprechend § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO durch Baugrenzen. 
Offene Stellplätze sind außerhalb des Baufensters nur dort zulässig, wo sie durch das entsprechende 
Planzeichen festgesetzt sind.  

 
6. Verkehrsflächen  

 
Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die Staatsstraße St 2177 im Westen, übergehend in 
den öffentlichen Weg Fl.-Nr. 2666/40 Teilfläche, Gemarkung Waldershof. 
 

 
Entlang des Waldrandes an der West- und Nordwestseite ist ein unregelmäßiger, gebuchteter Waldman-
tel aus standortgerechten Arten (unter Verwendung autochthonen Pflanzmaterials) des Naturraums 394 
zu pflanzen (W 12, 9 WP). Der Pflanzung ist ein durch Selbstbegrünung zu entwickelnder Gras- und 
Krautsaum vorzulagern, der alle 2 Jahre zu mähen ist (Herbstmahd mit Mähgutentfernung). Dieser ist 
Bestandteil des Waldmantels. 
Zudem sind Heckenabschnitte (B 112, 10 WP) sowie ein Großbaum (Stieleiche, heimische Lindenarten an 
der Ost- und Südostseite, B 313, 10 WP nach Abzug Entwicklungszeitraum) zu pflanzen (Verwendung au-
tochthonen Pflanzmaterials). 
Der Wiesenbestand ist zu extensivieren (Entwicklungsziel mäßig extensiv, genutztes, artenreiches Grün-
land, G 212, 8 WP). Zur Aushagerung ist die Fläche in den ersten 3 Jahren 3-mal pro Jahr zu mähen (1. 
Mahd ab 30.05., 2. Mahd ab 01.07., 3. Mahd als Herbstmahd ab 01.09.). Ggf. ist die Aushagerungsphase 
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde anzupassen. Ab dem 4. Jahr 2-malige Mahd pro 
Jahr (1. Mahd ab 15.07., 2. Mahd als Herbstmahd ab 15.09.). Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. 
Düngung, Pflanzenschutz und sonstige Meliorationsmaßnahmen sind nicht zulässig. 
 
Pflanzabstand Waldmantel/Hecke: 1,5 x 1,0 m, in Gruppen zu 3-5 Stück pro Art 
Pflanzqualität Str. 2 x v  60-100, Hei 2 x v 100-150 
Zu verwendende Gehölzarten siehe Planzeichnung. 
 
Die Ausgleichs-/Ersatzfläche ist dauerhaft zu erhalten und zu den angestrebten Entwicklungszielen zu 
entwickeln (Vorsehen einer entsprechenden Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Ausfälle sind in 
der nachfolgenden Pflanzperiode zu ersetzen). 
 
Die für vorliegendes Eingriffsvorhaben nicht benötigten Teilflächen können in ein Ökokonto eingestellt 
werden (29.149 WP). 
 
Gehölzauswahlliste: 

 
Bäume 1. Wuchsordnung  
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Quercus robur  Stiel-Eiche 
Tilia cordata  Winter-Linde 
Tilia platyphyllos  Sommer-Linde 
 
Bäume 2. Wuchsordnung 
Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Betula pendula  Sand-Birke 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Malus sylvestris  Wild-Apfel 
Prunus padus  Trauben-Kirsche 
Pyrus pyraster  Wildbirne 
Sorbus aucuparia  Vogelbeere 
 
Sträucher 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana  Haselnuß 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn  
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen  
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche  
Prunus spinosa  Schlehe 
Rosa canina  Hunds-Rose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

 
 

Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 
 

Teil A.: Planzeichnung 

Teil B: Planzeichnung als Festsetzungen und Hinweise 

Teil C: Textliche Festsetzungen 

Teil D: Textliche Hinweise 

Teil E: Verfahrensvermerke 

Teil F1: Begründung 

Teil F2: Umweltbericht mit Behandlung der  

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Teil G: Vorhaben- und Erschließungsplan 
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